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SARS-CoV-2 (sogenanntes Corona-Virus) 
Auswirkungen auf Rechnungslegung,  
Berichterstattung und Unternehmensbewertung  

 
 
 
Bestandsaufnahme 
 
Seit Ausbreitung des neuartigen sogenann-
ten Corona-Virus (SARS-CoV-2) überschla-
gen sich die Meldungen zu den Auswirkun-
gen der Epidemie. Unternehmen spüren be-
reits deutliche Auswirkungen dieser Entwick-
lung in Form von Produktions-, Handels-, und 
Reisebeschränkungen. Beeinträchtigungen 
gibt es zudem im Handel und Tourismus. In-
wiefern im Einzelfall konkrete nachhaltige Be-
einträchtigungen zu erwarten sind, hängt 
nicht zuletzt davon ab, in welcher Branche 
ein Unternehmen agiert und wie hoch die Ab-
hängigkeit von Gütern und Dienstleistungen 
aus den am stärksten betroffenen Ländern 
und Regionen ist. Nach Einschätzung der 
OECD könnte sich das für 2020 erwartete 
Wachstum halbieren, sofern sich das 
Corona-Virus noch weiter ausbreitet. Fraglich 
ist, wie mit den derzeitigen Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der Rechnungslegung 
und Berichterstattung – sei es nach HGB  
oder IFRS – umzugehen ist. Ungewiss ist zu-
dem, ob ggf. Anpassungen hinsichtlich beste-
hender Planungsrechnungen für Zwecke der 
Unternehmensbewertung erforderlich sind.   
 
Rechnungslegung und Berichter-
stattung nach HGB und IFRS 
 
Aus handelsrechtlicher Sicht entscheidend 
für die bilanzielle Einbeziehung der Folgen 
des Corona-Virus nach dem Abschlussstich-
tag ist, ob ein wertaufhellendes oder wertbe-
gründendes Ereignis vorliegt. Sogenannte 
wertbegründende Ereignisse liegen vor, 
wenn die Ursache eines bilanziellen Sach-
verhalts erst nach dem Abschlussstichtag 
aufgetreten ist. Wertbegründende Ereignisse 

sind erst in der Folgeperiode – also vorlie-
gend bspw. erst in Geschäftsjahren, die im 
Jahr 2020 enden – zu berücksichtigen. Dage-
gen sind sogenannte wertaufhellende Ereig-
nisse, also Ereignisse deren Ursache bereits 
vor dem Abschlussstichtag angelegt war, 
aber erst zwischen Abschlussstichtag und 
Aufstellungsdatum des Abschlusses bekannt 
geworden sind, zu berücksichtigen. Das IDW 
klassifiziert in seiner Verlautbarung vom 
04.03.2020 die Folgen rund um das Corona-
Virus als werbegründendes Ereignis. Damit 
ergäben sich aus Sicht der HGB-Rechnungs-
legung keinerlei bilanzielle Folgen im Jahres-
abschluss zum 31.12.2019. 
 
Das IDW führt weiter aus, dass auch im Rah-
men der IFRS-Rechnungslegung keine er-
gebniswirksamen oder bilanziellen Folgen 
eintreten, solange die Unternehmensfortfüh-
rung für mindestens zwölf Monate nach dem 
Abschlussstichtag gesichert ist. Sofern der 
Klassifikation als wertbegründendes Ereignis 
gefolgt wird, ist im Einzelfall jedoch zu prüfen, 
ob diesbezüglich ein anhangangabepflichti-
ger „Vorgang von besonderer Bedeutung“ 
i.S.d. § 285 Nr. 33 bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 25 
HGB vorliegt. Ein „Vorgang von besonderer 
Bedeutung“ liegt dann vor, wenn seine Aus-
wirkungen dazu geeignet sind, dass Ab-
schlussadressaten die Unternehmensent-
wicklung nach dem Abschlussstichtag we-
sentlich anders beurteilen können. Auch in 
der IFRS-Rechnungslegung ist in den Notes 
über wesentliche Ereignisse unter Hinzu-
nahme der Art des Ereignisses und der ge-
schätzten finanziellen Auswirkungen zu be-
richten. 
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Des Weiteren ist im Einzelfall zu prüfen, ob 
die Folgen des Corona-Virus bereits in den 
(Konzern-)Lagebericht – etwa im Risikobe-
richt – des für am 31.12.2019 endende Ge-
schäftsjahr aufzunehmen sind. Dies wäre u.a. 
der Fall, wenn die Risikolage durch das Weg-
lassen entsprechender Erläuterungen unzu-
treffend dargestellt ist. 
 
Unternehmensbewertung 
 
Noch kann nicht abgeschätzt werden, wel-
chen Verlauf die Ausbreitung des Corona-Vi-
rus in Zukunft nehmen wird und welche Fol-
gen sich für die globale und deutsche Wirt-
schaft ergeben. Fest steht allerdings bereits 
jetzt, dass das Corona-Virus für viele Unsi-
cherheiten sorgt, die sich nicht zuletzt am in-
ternationalen Kapitalmarkt bemerkbar ma-
chen. Branchen- und länderübergreifend be-
finden sich die Börsen auf Talfahrt. Einbußen 
von 20 % und mehr innerhalb weniger Tage 
waren in den letzten Wochen keine Selten-
heit. Fraglich ist in diesem Zusammenhang, 
ob die mit dem Corona-Virus einhergehenden 
Unsicherheiten tatsächlich Abschläge auf Un-
ternehmenswerte (gemessen an der Marktka-
pitalisierung) in der Größenordnung rechtfer-
tigen und wie mit den Unsicherheiten im Zu-
sammenhang mit Planungsrechnungen für 
Zwecke der Unternehmensbewertung umzu-
gehen ist.  
 
Sicher ist, dass Auswirkungen bereits jetzt 
auf bestehende Lieferketten und die Produk-
tion in Deutschland bestehen. Zahlreiche Un-
ternehmen sind betroffen von Produktions-
ausfällen und müssen sogar ihre Kapazitäten 
bis auf Weiteres vollständig stilllegen und ge-
raten so bereits jetzt in akute Liquiditäts-
schwierigkeiten. Inwiefern im Einzelfall kon-
krete Beeinträchtigungen zu erwarten sind, 
hängt nicht zuletzt davon ab, in welcher Bran-
che ein Unternehmen agiert und wie hoch die 
Abhängigkeit von Gütern und Dienstleistun-
gen aus den am stärksten betroffenen Län-
dern und Regionen ist. Insbesondere in 
China hat die Verbreitung des Corona-Virus 

bereits heute zu erheblichen Produktionsaus-
fällen geführt. Aber auch in Europa wird die 
Lage immer schwieriger. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ana-
lysiert fortlaufend die aktuellen Entwicklun-
gen, kann aufgrund der unsicheren Lage ak-
tuell aber die nachhaltigen Auswirkungen auf 
die deutsche Wirtschaft nur schwer abschät-
zen.  
 
Fazit 
 
Die unternehmensindividuellen Folgen des 
Corona-Virus für die Bewertung im Jahresab-
schluss zum 31.12.2019 sind augenblicklich 
mit höchster Unsicherheit behaftet und erfor-
dern daher eine tiefgreifende Auseinander-
setzung mit potenziellen Folgen. Hier ist die 
Unternehmensberichterstattung gefordert. 
Angesichts der weltweiten Unsicherheiten 
müssen Planungsrechnungen angemessen 
die Chancen und Risiken, die sich aus der 
aktuellen Situation ergeben, berücksichtigen. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass zu-
treffende Bewertungen auch künftig möglich 
sind, die auf den zum jeweiligen Stichtag er-
stellten Planungen und den dort reflektierten 
Zukunftsaussichten basieren. Planungen, die 
bereits vor einiger Zeit erstellt wurden, sind 
kritisch auf ihre weiterhin bestehende Gültig-
keit hin zu überprüfen und die Berichterstat-
tung muss die künftigen Auswirkungen ange-
messen reflektieren und wiedergeben. 
 
Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. 
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